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I.

203205

Zweite Änderung des Runderlasses 
„Genehmigung von Dienstreisen 

der Beschäftigten von Behörden und Einrichtungen 
im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales“

Runderlass 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

– I B 4 – 01.05.01. –

Vom 6. November 2023

1

Der Runderlass „Genehmigung von Dienstreisen der Be-
schäftigten von Behörden und Einrichtungen im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales“ vom 30. Juli 2014 (MBl. NRW. S. 452), der 
durch Runderlass vom 7. Mai 2018 (MBl. NRW. S.  302) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 1 Satz 1 werden die Angabe „16. Dezem-
ber 1998 (GV. NRW. S.  738), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S.  722) geändert worden ist,“ durch die Angabe 
„1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1367), in der jeweils 
geltenden Fassung,“ und die Wörter „die zuletzt durch 
Artikel  1 der Verordnung vom 28. März 2014 (GV. 
NRW. S. 238) geändert worden ist,“ durch die Wörter 
„in der jeweils geltenden Fassung,“ ersetzt.

2.  In Nummer  2 Satz  2 wird die Angabe „2023“ durch 
die Angabe „2027“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 1302

2151

Änderung der Richtlinie 
„Sirenenförderprogramm NRW“

Runderlass 
des Ministeriums des Innern

Vom 13. November 2023

1

In Nummer 6.5 Satz 1 der Richtlinie „Sirenenförderpro-
gramm NRW“ vom 9. Mai 2023 (MBI. NRW. S. 436) wird 
die Angabe „2025“ durch die Angabe „2026“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 1302

652

Vierte Änderung des Runderlasses 
„Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

der Gemeinden und Gemeindeverbände“
Runderlass 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung
304 – 48.05.01/01-8/23

Vom 10. November 2023

1

In Nummer 6 des Runderlasses „Kredite und kreditähn-
liche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindever-
bände“ vom 16. Dezember 2014 (MBl. NRW. S. 866), der 
zuletzt durch Runderlass vom 24. November 2021 (MBl. 
NRW. S.  1043) geändert worden ist, wird die Angabe 
„2023“ durch die Angabe „2028“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 1302

772

Förderrichtlinie 
zur Umsetzung der blauen Infrastruktur 

im Rheinischen Revier
(FöRL BIRR)

Runderlass 
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Vom 14. November 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1
Zuwendungszweck

Zweck der Förderrichtlinie ist die Unterstützung bei 
Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
(blaue Infrastruktur) zur Anpassung an den veränderten 
Wasserhaushalt im Zuge des sukzessiven Ausstiegs aus 
der Kohleverstromung im Rheinischen Revier. 

Die Förderung erstreckt sich auf die folgenden Bereiche:

Förderbereich 1  Maßnahmen der Wasserwirtschaft an 
Oberfl ächengewässern 

Förderbereich 2   Abwassertechnische Maßnahmen

1.2
Rechtsgrundlagen

Zuwendungen für Maßnahmen der blauen Infrastruktur 
im Rheinischen Revier werden auf Grundlage dieser 
Richtlinie und nach Maßgabe insbesondere folgender Re-
gelungen gewährt:

a)  allgemeine haushaltsrechtliche Vorschriften des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, insbesondere §§  23 und 44 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) 
in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden LHO, 
sowie den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in 
der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden VV zur 
LHO beziehungsweise VVG zur LHO,

b)  EFRE/JTF Rahmenrichtlinie NRW vom 7. Oktober 
2022 (MBl. NRW. S. 871),

c)  Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsa-
men Bestimmungen für den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
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Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen ge-
rechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fi-
scherei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushalts-
vorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migra-
tions- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für fi nanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. 
L  231 vom 30.6.2021, S.  159, L 450 vom 16.12.2021, 
S. 158, L 241 vom 19.9.2022, S. 16, L 65 vom 2.3.2023, 
S. 59), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/435 
(ABl. L 63 vom 28.2.2023, S. 1) geändert worden ist,

d)  Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrich-
tung des Fonds für einen gerechten Übergang, (ABl. 
L  231 vom 30.6.2021, S.  1, L 421 vom 26.11.2021, 
S. 74) und

e)  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung ei-
nes Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S.  1), die zuletzt durch Richtlinie 
2014/101/EU (ABl. L 311 vom 31.10.2014, S. 32) geän-
dert worden ist.

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Förderbereich 1: Maßnahmen der Wasserwirtschaft an 
Oberfl ächengewässern

Es werden Maßnahmen der blauen Infrastruktur (Wasser-
wirtschaft) im Rheinischen Revier gefördert:

2.1.1
Wasserbauliche Maßnahmen

Maßnahmen der ökologischen Gewässerentwicklung und 
Umbau von Fließgewässern zur Anpassung an den verän-
derten Wasserhaushalt nach Ausstieg aus der Kohlever-
stromung unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungs-
ziele gemäß der §§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltsgesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist, einschließlich der erforderlichen 
maßnahmenbezogenen Öffentlichkeitsarbeit.

2.1.2
Maßnahmen zur Flächenbereitstellung

Erforderliche Flächenbereitstellung für Maßnahmen der 
Nummer 2.1.1 oder unabhängig von diesen Maßnahmen, 
soweit die Flächenbereitstellung alleiniger Zweck der 
Förderung ist. 

2.2
Förderbereich 2: Abwassertechnische Maßnahmen

Es werden Maßnahmen der blauen Infrastruktur (Ab-
wasserbeseitigung) im Rheinischen Revier gefördert, ins-
besondere:

2.2.1
Retentionsbodenfi lteranlagen

Erstellung von Retentionsbodenfi lteranlagen einschließ-
lich erforderlicher Mess- und Überwachungseinrichtun-
gen sowie Retentionsbodenfi lteranagen mit einer weiter-
gehenden Behandlung zur Mikroschadstoffelimination.

2.2.2
Reduzierung von Stoffeinträgen aus öffentlichen 
 Kläranlagen

Gefördert werden: 

a)  Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffeinträ-
gen aus öffentlichen Kläranlagen wie Mikroschad-
stoffe, zum Beispiel Rückstände von Pfl anzenschutz-

mitteln, Bioziden, Industriechemikalien und Arznei-
mitteln,

b)  Maßnahmen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge 
aus Kläranlagen in die Gewässer wie Deammonifi ka-
tion oder Anpassungen der biologischen Hauptstufe 
(Verfahrensanpassungen, Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik, Kohlenstoffdosierung) und

c)  Maßnahmen zur Reduzierung der Phosphoreinträge 
aus Kläranlagen in die Gewässer durch Verfahrensan-
passung, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik oder 
Ertüchtigung der Absetzwirkung von Nachklärbe-
cken.

2.2.3
Verlegung von Verbindungskanälen, Kanalleitungen und 
Einleitstellen

Gefördert werden: 

a)  die Verlegung von Einleitstellen, sofern diese in Zu-
sammenhang mit dem Gewässerausbau stehen und zu 
einer Verminderung der hydraulischen Belastung aus 
Siedlungsabfl üssen führen sowie die Verlegung von 
Kanalleitungen, sofern diese im Zusammenhang mit 
dem Gewässerausbau stehen und sich positiv auf die 
Gewässerentwicklung auswirken und

b)  die Erstellung von Verbindungskanälen und Überlei-
tungspumpwerken mit dem Ziel der Mitbehandlung 
des Abwassers an leistungsfähigeren Klärwerksstand-
orten.

2.2.4
Technische Maßnahmen zur weitergehenden Behandlung 
von Misch- und Niederschlagswasser

Gefördert werden:

a)  Zentrale Sedimentationsspeicherbecken (Regenüber-
lauf- und Regenklärbecken) mit einer Bemessung von 
maximal vier Meter pro Stunde Oberfl ächenbeschi-
ckung und

b)  der nachträgliche Einbau von Lamellenabscheidern in 
Regenklär- und Regenüberlaufbecken sowie der Neu-
bau von Regenklärbecken mit Lamellenabscheidern 
mit einer Bemessung von maximal zwei Meter pro 
Stunde Oberfl ächenbeschickung.

3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

3.1
Förderbereich 1: Maßnahmen der Wasserwirtschaft an 
Oberfl ächengewässern

Zuwendungsberechtigt sind juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts, insbesondere Gemeinden, Gemeinde-
verbände, sondergesetzliche Wasserverbände, Verbände 
nach dem Wasserverbandsgesetz vom 12. Februar 1991 
(BGBl.  I S.  405), das durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, An-
stalten öffentlichen Rechts in dem in der EFRE/JTF 
Rahmenrichtlinie NRW defi nierten Programmgebiet. 

Unternehmen und Antragstellende, die im Rahmen des 
beantragten Fördergegenstandes unternehmerische Tä-
tigkeiten im Sinne des EU-Beihilferechts ausüben, sind 
von der Förderung ausgeschlossen.

3.2
Förderbereich 2: Abwassertechnische Maßnahmen

Zuwendungsberechtigt sind juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts, soweit ihnen nach dem Landeswasser-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 926) in der jeweils geltenden Fassung 
die Abwasserbeseitigungspfl icht obliegt sowie juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie für die nach 
Landeswassergesetz Abwasserbeseitigungspfl ichtigen 
diese Aufgabe in dem in der EFRE/JTF-Rahmenrichtli-
nie NRW defi nierten Gebiet durchführen (insbesondere 
Gemeinden, Gemeindeverbände, sondergesetzliche Was-
serverbände, Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz 
und Anstalten öffentlichen Rechts).
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Unternehmen und Antragstellende, die im Rahmen des 
beantragten Fördergegenstandes unternehmerische Tä-
tigkeiten im Sinne des EU-Beihilferechts ausüben, sind 
von der Förderung ausgeschlossen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Förderbereich 1: Maßnahmen der Wasserwirtschaft an 
Oberfl ächengewässern
Die Maßnahmen nach Nummer  2.1 müssen mindestens 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen.
Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung er-
folgen unter Beachtung der Vorgaben der „Blauen Richt-
linie“, einsehbar auf der Internetseite www.fl ussgebiete.
nrw.de, insbesondere Kapitel 5 – Planungsinstrumente 
für die naturnahe Gewässerentwicklung und Kapitel 6 – 
Maßnahmen. 
Bei Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit 
von Fließgewässern sind die Vorgaben des „Handbuch 
Querbauwerke“, einsehbar auf der Internetseite www.
fl ussgebiete.nrw.de, insbesondere die Kapitel 10 – Fisch-
aufstiegsanlagen und Kapitel 11 – Technische Anlagen 
für Fischschutz und Fischabstieg zu berücksichtigen. 
Dabei sind neue Entwicklungen und Erkenntnisse zu be-
achten.

4.2
Förderbereich 2: Abwassertechnische Maßnahmen
Die Maßnahmen nach Nummer  2.2 müssen mindestens 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen.
Die oder der Abwasserbeseitigungspfl ichtige muss über 
ein nicht beanstandetes und gültiges Abwasserbeseiti-
gungskonzept verfügen.

4.3
Auswahlkriterien
Es werden ausschließlich Vorhaben unterstützt, die ge-
mäß den vom EFRE/JTF-Begleitausschuss NRW aufge-
stellten Auswahlkriterien plausibel und angemessen sind 
und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, zur Bewältigung 
der sozialen, beschäftigungsspezifi schen, wirtschaftli-
chen und ökologischen Auswirkungen des Übergangs zu 
den energie- und klimapolitischen Vorgaben der Union 
für das Jahr 2030 und zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft der Union bis zum Jahr 2050 unter Zugrundele-
gung des Übereinkommens von Paris sowie zu den Zie-
len des Territorialen Übergangsplans (TJTP) für das 
Rheinische Revier leisten. Dieses ist im Antragsverfahren 
darzustellen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart
Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.

5.2
Finanzierungsart
Es erfolgt eine Teilfi nanzierung als Anteilsfi nanzierung.

5.3
Form der Zuwendung
Die Zuwendung erfolgt als Zuweisung oder Zuschuss.

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1
Zuwendungsfähige Ausgaben Förderbereich 1 (Maß-
nahmen der Wasserwirtschaft an Oberfl ächengewässern) 

Zuwendungsfähig sind: 

a)  Ausgaben für wasserbauliche Maßnahmen der ökolo-
gischen Gewässerentwicklung sowie zur Verbesserung 

der Gewässerdurchgängigkeit mit dem Ziel der An-
passung des Gewässers an den veränderten Wasser-
haushalt nach Einstellung der Braunkohleverstro-
mung und einer Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
gemäß der §§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltsgesetzes,

b)  Ausgaben für naturschutzrechtliche Kompensations-
maßnahmen im Zusammenhang mit baulichen Maß-
nahmen im notwendigen Umfang auf der Grundlage 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geän-
dert worden ist, und des Landesnaturschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.Juli 2000 
(GV. NRW. S. 568), das zuletzt durch Gesetz vom 1. Fe-
bruar 2022 (GV. NRW. S. 139) geändert worden ist,

c)  Ausgaben für den Ersatz von Infrastruktureinrichtun-
gen, sofern es unbedingt erforderlich ist, diese im Zu-
sammenhang mit den wasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen zu entfernen,

d)  Maßnahmen für maßnahmenbezogene Öffentlich-
keitsarbeit nur, soweit die Höhe der Ausgaben vorab 
mit der Bewilligungsbehörde abgestimmt wurde,

e)  Ausgaben für projektvorbereitende und projektbe-
gleitende Baunebenkosten, insbesondere Honorare für 
Architektinnen und Architekten sowie Landschaftsar-
chitektinnen und Landschaftsarchitekten sowie Inge-
nieurleistungen, soweit sie für projektbezogene Pla-
nungen, Baubetreuungen und Bauleitungen anfallen,

f)  im Zusammenhang mit der Hauptmaßnahme anfal-
lende Ausgaben für Beratung einschließlich vorberei-
tender Machbarkeitsstudien, sofern sie von Dritten 
erbracht werden, sowie Ausgaben für das dem Förder-
vorhaben direkt zurechenbaren Projektmanagement, 
sofern sie von Dritten erbracht werden oder es sich 
um eine für die Projektdauer befristetet Projektstelle 
handelt,

g)  Ausgaben für die dauerhafte Bereitstellung der erfor-
derlichen Flächen für Maßnahmen nach Num-
mer 2.1.1 durch 

 aa)  Grunderwerb von Flächen, 

 bb)  eine kapitalisierte Nutzungsausfallentschädigung 
über einen Zeitraum von 25 Jahren oder 

 cc)  durch Ausgleich von unmittelbaren Vermögens-
nachteilen beim Grundstückseigentümer für pri-
vate Ufergrundstücke, wenn ein Kauf auf lange 
Sicht nicht möglich ist und die Vereinbarung zur 
Nutzung der Flächen zeitlich unbefristet im 
Grundbuch abgesichert wird. Für Ausgaben nach 
Satz  1 Buchstabe g Doppelbuchstabe cc gilt zu-
sätzlich, dass die Höhe der Geldentschädigung 
den Verkehrswert der in Anspruch genommenen 
Fläche nicht überschreiten darf; bei ihrer Bemes-
sung ist die Art der zukünftigen Grundstücksnut-
zung zu berücksichtigen; die Flächenbereitstel-
lung darf nur im Umfang der für die Maßnahme 
benötigten Flächen angerechnet werden; bei Flä-
chentausch bestimmt der wertgleiche Tausch den 
erforderlichen Umfang,

h)  Ausgaben für Grundstücke und Tauschgrundstücke, 
welche sich zum Zeitpunkt der Förderung noch nicht 
im Eigentum der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers befi nden, wenn der Grunder-
werb zum Zwecke der Durchführung der Maßnahme 
getätigt werden soll; Flächenerwerbe im Tauschwege 
können einem käufl ichen Erwerb gleichgestellt wer-
den,

i)  Nebenausgaben der Flächenbereitstellung (Ausgaben 
für Notar, Makler, externe Beratung und Vermessung) 
und

j)  Ausgaben zur Erfolgskontrolle von Maßnahmen zur 
ökologischen Gewässerentwicklung und von Maßnah-
men zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit.

Nicht zuwendungsfähig sind:

a)  Maßnahmen, die nicht dem unmittelbaren wasserwirt-
schaftlichen Zweck dienen; hierzu gehört besonders 
der Wegebau, der nicht dem Zweck der Zuwendungs-
maßnahme unmittelbar dient,
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b)  Ordnungs- und Lenkungsmaßnahmen als Einrichtun-
gen der stillen Erholung, wie Wanderwege, Radwege, 
Ruhebänke, Schutzhütten, Rastplätze, Toilettenanla-
gen, Parkplätze, Freitreppen, Aussichtstürme, soweit 
sie nicht bauablaufbedingt als Ersatzbauten erforder-
lich sind,

c)  Unterhaltung der Anlagen, insbesondere Anschaffung 
von Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Material und 
Fahrzeugen für diesen Zweck,

d)  provisorische Einrichtungen, soweit sie nicht für den 
Ablauf der Baumaßnahme notwendig sind,

e)  Bauten und Maßnahmen, die der Träger zugunsten 
Dritter ausführt, zum Beispiel Bergbau, schienenge-
bundene Verkehrswege, Straßenbau, Städtebau, Bund, 
Industrie,

f)  Maßnahmen zur Herstellung oder Verbesserung der 
Durchgängigkeit sowie von Fischschutzanlagen an 
Wasserkraftanlagen,

g)  Ausgaben für Grunderwerb für einen Betrag von 
mehr als zehn Prozent beziehungsweise für Brachfl ä-
chen und ehemals industriell genutzte Flächen mit 
Gebäuden von mehr als 15 Prozent der förderfähigen 
Gesamtausgaben des betreffenden Vorhabens, 

h)  Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz als 
Vorsteuer abziehbar ist, und

i)  Skonti und Preisnachlässe, auch wenn sie nicht gezo-
gen werden.

5.4.2

Zuwendungsfähige Ausgaben Förderbereich 2 
 (Abwassertechnische Maßnahmen)

Zuwendungsfähig sind: 

a)  für Maßnahmen nach Nummer 2.2.1: 

 aa)  Zuwendungsfähig sind die Bauwerksausgaben für 
die Errichtung der Anlagen einschließlich der da-
zugehörigen betrieblichen Einrichtungen; bei Bo-
denfi lteranlagen betreffen dies die Anlagen zwi-
schen Ablauf des Regenüberlaufbeckens und der 
Einleitung in das Gewässer beziehungsweise der 
Einleitung in ein nachgeschaltetes Regenrückhal-
tebecken,

 bb)  Grunderwerbsausgaben sind nur zuwendungsfä-
hig, wenn sie Gegenstand des Zuwendungsantrags 
sind und innerhalb des im Zuwendungsbescheid 
festgelegten Zeitraums abgewickelt werden; Aus-
gaben für den Grunderwerb – ohne entsprechende 
Nebenkosten – von Dritten für die Errichtung von 
Bodenfi lteranlagen sind zuwendungsfähig, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller das 
Grundstück von einem nicht verbundenen oder 
sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell ver-
fl ochtenen Eigentümer erwirbt,

b)  für Maßnahmen nach Nummer 2.2.2:

 aa)  für Maßnahmen nach Nummer 2.2.2 Buchstabe a 
sind die Ausgaben für die Aus- oder Umrüstung 
von öffentlichen Kläranlagen mit fortschrittlichen 
Reinigungsverfahren, wie zum Beispiel Membran-
technologie, Ozonung, Aktivkohle, UV-Verfahren 
oder andere fortschrittliche Technologien mit 
gleichartiger Reinigungsleistung zur Mikroschad-
stoffreduzierung einschließlich der dazugehörigen 
betrieblichen Einrichtungen zuwendungsfähig; 
zusätzliche notwendige Ausgaben für die Ausrüs-
tung und den Einbau der mit der Technologie ver-
bundenen Ausrüstungsgegenstände und Investiti-
onen sind ebenfalls zuwendungsfähig,

 bb)  für Maßnahmen nach Nummer 2.2.2 Buchstabe b 
und c sind die Ausgaben für die Aus- und Umrüs-
tung öffentlicher Kläranlagen zur verbesserten 
Nährstoffelimination zuwendungsfähig,

c)  für Maßnahmen nach Nummer  2.2.3 sind Ausgaben 
für die Verlegung der Einleitstellen sowie die Verbin-
dungskanäle und Überleitungspumpwerke zuwen-
dungsfähig und

d)  für Maßnahmen nach Nummer  2.2.4 sind die Ausga-
ben für die Errichtung oder Umrüstung von Nieder-
schlagswasserbehandlungsanlagen einschließlich der 
dazugehörigen betrieblichen Einrichtungen zuwen-
dungsfähig; dazu gehören auch die Investitionsausga-
ben einer geräte- beziehungsweise messtechnischen 
Überwachung.

Nicht zuwendungsfähig sind:

a)  die aufgrund der Investition entstehenden laufenden 
betrieblichen Ausgaben,

b)  unbare Eigenleistungen, unbare Planungsausgaben,

c)  Skonti, Rabatte und Preisnachlässe, auch wenn sie 
nicht gezogen werden,

d)  Ausgaben für Kreditbeschaffung einschließlich Bau-
zinsen, 

e)  Nebenausgaben zum Grunderwerb (Grunderwerb-
steuern, Ausgaben für Notar und Gericht),

f)  allgemeine Nebenausgaben (Inserate, Genehmigungs-
gebühren, Finanzierung, Versicherung, Vermessung),

g)  Mehrausgaben infolge schädlicher Bodenveränderun-
gen, Altlasten und bergbaulicher Einwirkungen,

h)  Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl.  I S.  2542) in der je-
weils geltenden Fassung, dem Landesnaturschutzge-
setz vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568) in der jeweils 
geltenden Fassung und dem Landesforstgesetz vom 
24. April 1980 (GV. NRW. S. 546) in der jeweils gelten-
den Fassung beziehungsweise Maßnahmen, die Vor-
aussetzung für Ausgleichsmaßnahmen sind, zum Bei-
spiel landschaftspfl egerischer Begleitplan,

i)  Ausgaben für Rückbau und Stilllegung von Abwas-
serbehandlungsanlagen,

j)  Ausgaben für Bestandsdokumentationen,

k)  Ausgaben für Grunderwerb für einen Betrag von 
mehr als zehn Prozent beziehungsweise für Brachfl ä-
chen und ehemals industriell genutzte Flächen mit 
Gebäuden von mehr als 15 Prozent der förderfähigen 
Gesamtausgaben des betreffenden Vorhabens und 

l)  Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz als 
Vorsteuer abziehbar ist.

5.4.3.

Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben.

Im Förderbereich 2 wird der bewilligte Zuschuss von den 
mit der geschuldeten Abwasserabgabe verrechnungsfä-
higen Ausgaben nach §  8 Absatz  6 des Abwasserabga-
bengesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) in der 
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit §  10 Ab-
satz  3 oder 4 des Abwasserabgabengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBI. I 
S. 114) in der jeweils geltenden Fassung abgezogen. Gibt 
die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsemp-
fänger bereits im Zuwendungsantrag bei der Bewilli-
gungsbehörde die zu verrechnenden Ausgaben nach § 10 
Absatz 3 oder 4 des Abwasserabgabengesetzes an, zieht 
die Bewilligungsbehörde diese von den zuwendungsfähi-
gen Gesamtausgaben ab. 

Die Bewilligungsbehörde unterrichtet für jede bewilligte 
Maßnahme die Festsetzungsstelle im Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen, im Folgenden LANUV durch Übersendung jedes 
Zuwendungsbescheides an das LANUV.

5.4.4.

Bagatellgrenze

Förderfähig sind nur Vorhaben, deren förderfähige Ge-
samtausgaben mehr als 200 000 Euro betragen.
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6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Zweckbindung

Wirtschaftsgüter, die zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den 
Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu be-
handeln. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwen-
dungsempfänger darf über sie vor Ablauf der Zweckbin-
dungsfrist nicht verfügen. 

Die Zweckbindungsfrist bemisst sich nach der betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer der beschafften Wirt-
schaftsgüter. 

Die Zweckbindung für Investitionen oder unbewegliche 
Wirtschaftsgüter beträgt 25 Jahre.

Bei Grunderwerb und bei kapitalisierten Entschädi-
gungsleistungen ist die Zweckbindungsfrist zeitlich un-
begrenzt. Die Zweckbindungsfristen beginnen jeweils 
mit der Vorlage des Verwendungsnachweises. 

6.2
Grundbuchliche Sicherung

Im außergemeindlichen Bereich sind bei Grunderwerb 
und bei Zahlung von Entschädigungsleistungen mit Mit-
teln des Landes die Einschränkungen der Nutzungsbe-
fugnis der Eigentümerin oder des Eigentümers durch 
Eintragung in das Grundbuch (beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit) zu sichern. Eine Nutzungsänderung oder 
Veräußerung ist nur mit Zustimmung der Bewilligungs-
behörde zulässig.

Im Fall einer durch die Bewilligungsbehörde zugestimm-
ten Veräußerung oder Nutzungsänderung im Vergleich 
zur eingeschränkten, entschädigten Nutzung eines 
Grundstücks ist ein Rückzahlungsanspruch zu begrün-
den, genauso wie bei einem Veräußerungsgewinn der An-
spruch auf dem Zuwendungssatz entsprechenden Anteil 
des Zugewinns.

6.3
Grundstückstausch

Kommt ein Grundstückstausch innerhalb der im Zuwen-
dungsbescheid genannten Fristen nicht zustande, ist die 
Zuwendung zurückzufordern.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung er-
folgt über das EFRE.NRW.online-Portal oder schriftlich 
unter Verwendung der Antragsformulare bei der bewilli-
genden Stelle. 

Für das Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren gelten 
die Regelungen der EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW. 
Ergänzend werden die nachfolgenden Regelungen der 
Nummern 7.2 bis 7.4 getroffen.

7.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Düssel-
dorf.

Die Bezirksregierung erteilt einen Zuwendungsbescheid 
oder einen Änderungsbescheid.

Vor Bewilligung einer Zuwendung muss – soweit erfor-
derlich – eine wasserrechtliche Zulassung vorliegen. 
 Alternativ kann die Zulassung des vorzeitigen Beginns 
gemäß §  17 WHG ausreichend sein, sofern die Bewil-
ligungsbehörde diese nach vorheriger Absprache aner-
kennt. In Förderbereich 1 ist für Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen eine Zustimmung zum Unterhaltungsplan 
oder eine nicht beanstandete Maßnahmenübersicht ge-
mäß § 74 des Landeswassergesetzes vorzulegen.

7.3
Auszahlungsverfahren

Die Anforderung auf Auszahlung von Zuwendungen sind 
an die Bewilligungsbehörde zu richten. Die baufachliche 
Prüfung wird durch die örtlich zuständige Bezirksregie-
rung als Obere Wasserbehörde durchgeführt.

7.4
Verwendungsnachweis

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger hat den Nachweis der Verwendung nach 
Grundmuster 3, Anlage 4 zu Nummer  10 VVG zu §  44 
LHO zu führen. Sofern ein Zwischennachweis zu erbrin-
gen ist, ist Muster 2 zu Nummer 3.1 NBest-Bau der VV 
zur LHO zu verwenden.

Die Verwendungsnachweise sind der Bewilligungsbe-
hörde vorzulegen. Diese hat eine baufachliche Stellung-
nahme und einen Prüfungsvermerk durch die zuständige 
Obere Wasserbehörde gemäß Nummer 11.2 der VV bezie-
hungsweise Nummer 11.2 der VVG zu § 44 LHO zu ver-
anlassen. Der Verzicht auf eine baufachliche Prüfung ist 
zulässig, wenn es sich bei der Zuwendungsempfängerin 
oder dem Zuwendungsempfänger um eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein Unternehmen 
handelt, bei dem der Bund, das Land oder die Gemeinde 
beteiligt sind.

Staatliche Bauverwaltung im Sinne der Nummer 6.1 der 
VV beziehungsweise Nummer 6.1 der VVG zu § 44 LHO 
ist die örtlich zuständige Bezirksregierung als Obere 
Wasserbehörde.

8
Schlussbestimmungen

Vollumfänglich zuwendungsfähig sind nur getätigte zu-
wendungsfähige Ausgaben, die die Begünstigten bis ein-
schließlich zum 31. Juli 2026 bei der bewilligenden Stelle 
durch einen vollständigen Mittelabruf geltend machen. 
Getätigte zuwendungsfähige Ausgaben die später im Be-
willigungszeitraum geltend gemacht werden sind nur zu-
wendungsfähig, sofern diese 25 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben des Vorhabens nicht 
übersteigen. Fördervorhaben müssen spätestens bis ein-
schließlich zum 31. Dezember 2029 abgeschlossen und 
vollständig abgenommen sein.

9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer 
Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 1302

II.

Finanzministerium

Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2023

– Bundeshaushalt –
Runderlass 

des Finanzministeriums 
H 2202-000004-2023-0024500-I C 1

Vom 9. November 2023

Das Rundschreiben des Bundesministeriums der Finan-
zen vom 26. Oktober 2023 über den Jahresabschluss für 
das Haushaltsjahr 2023 wird in Kürze im Gemeinsamen 
Ministerialblatt der obersten Bundesbehörden veröffent-
licht. Daneben wird das Rundschreiben im Internet 
(http://zrb.bund.de) in elektronischer Form bereitge-
stellt. Ich weise die Stellen in der Landes- und Kommu-
nalverwaltung, die den Bundeshaushalt bewirtschaften, 
darauf hin, dass 
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1.  beleghafte Auszahlungsanordnungen für das Haus-
haltsjahr 2023 den Bundeskassen mit Rücksicht auf 
die Weihnachtsfeiertage und die zwangsläufi ge Mehr-
belastung der Kassen unmittelbar vor Abschluss des 
Haushaltsjahres nicht erst kurz vor Ende des Haus-
haltsjahres, sondern frühzeitig, und zwar spätestens 
bis zum 5. Dezember 2023 zuzuleiten sind,

2.  in Nummer  3 des vorbezeichneten Rundschreibens 
Regelungen zum Jahresabschluss im automatisierten 
Verfahren des Bundes (HKR-Verfahren) enthalten 
sind, die auch für die Titelverwalter von Bedeutung 
sind. Darüber hinaus sind in diesem Abschnitt Aus-
führungen zur Übernahme der Buchungen über ein-
gegangene Verpfl ichtungen enthalten.

Auf Nummer  1.6 und Nummer  4 des Rundschreibens 
weise ich besonders hin.

– MBl. NRW. 2023 S. 1306

Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Ausschreibung des Landeswettbewerbs 
„Unser Dorf hat Zukunft“ 2024/2025

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz

Vom 3. November 2023

Hiermit wird der

Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2024/2025

ausgeschrieben. Eine erfolgreiche Teilnahme am Landes-
wettbewerb ist Voraussetzung für die Qualifi kation für 
den Bundeswettbewerb 2026 „Unser Dorf hat Zukunft“. 
Dieser wird vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft ausgeschrieben.

Die Schirmherrschaft über den Landeswettbewerb hat 
der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 
übernommen.

1
Ziele des Wettbewerbes

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will die Men-
schen auf dem Lande motivieren und unterstützen, die 
Zukunft ihrer Dörfer aktiv zu gestalten und sich für die 
soziale, kulturelle, wirtschaftliche, ökologische und bau-
liche Entwicklung engagiert einzusetzen.

Ausgehend von individuellen Bedingungen stellen aktive 
Dorfgemeinschaften die vielfältigen Funktionen ihrer 
Dörfer dar, präsentieren ihre Projekte und besonderen 
Leistungen zur Steigerung der Lebensqualität und zur 
Verbesserung der Zukunftsperspektiven im Sinn einer 
positiven Gesamtentwicklung ihrer Dörfer. Gemeinsames 
Handeln und Miteinander stehen dabei im Vordergrund. 
Wichtig sind auch jene Aktivitäten, die bei der Dorfent-
wicklung auf eine Steigerung der Lebens- und Bleibe-
perspektiven für die gesamte Bevölkerung abzielen.

Der Wettbewerb soll für alle Beteiligten Anreiz sein, die 
Zukunft der Dörfer verantwortlich mit zu gestalten und 
damit einen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der länd-
lichen Räume zu leisten, denn diese sind bedeutende 
Standorte für Arbeiten und Wohnen. Dabei sind Land- 
und Forstwirtschaft sowie Gartenbau wichtige Faktoren. 
Darüber hinaus haben die ländlichen Räume zentrale 
Funktionen für Natur, Umwelt, Erholung und Freizeit 
und können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten.

Seit seinem Bestehen ist der Dorfwettbewerb ein wichti-
ges Instrument in der Entwicklung der Orte und Regio-
nen. Er greift die aktuellen Herausforderungen auf und 
entwickelt sich stetig fort.

Im Einzelnen gilt es:

–  das Gemeinschaftsleben mit seinen vielfältigen sozia-
len, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen As-

pekten im Dorf zu stärken, gleichzeitig die Eigenver-
antwortung für die Gestaltung des Lebensumfeldes zu 
fördern. Aus dem gesellschaftlichen und strukturellen 
Wandel sowie aus den demografi schen Veränderungen 
ergeben sich Chancen und Herausforderungen, neue 
Ideen und Handlungsansätze in den ländlichen Räu-
men zu entwickeln.

–  Perspektiven und Ideen für die Entwicklung von Dorf 
und Region gemeinschaftlich umzusetzen, dabei wirt-
schaftliche Potenziale zu erfassen und zu nutzen, Ver-
sorgungs- und Dienstleistungsangebote sowie die Inf-
rastruktur und damit auch vorhandene Arbeitsplätze 
zu sichern und neue zu schaffen und die Möglichkeit 
der Erzeugung regenerativer Energie zu nutzen.

–  die individuellen dörfl ichen Strukturen, eine dorfge-
mäße Baugestaltung und Siedlungsentwicklung ein-
schließlich der erhaltenswerten Bausubstanz auf der 
Grundlage historischer und landschaftlicher Gegeben-
heiten zu erhalten und zu fördern.

–  die Belange von Natur und Umwelt im Dorf und in der 
Landschaft und damit die Vielfalt, Eigenart und Be-
sonderheiten des Ortes und seiner Umgebung bewusst 
zu machen, zu erhalten und zu stärken.

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ trägt dazu 
bei, den Lebensraum Dorf bewusst zu gestalten, zu pfl e-
gen und für die Zukunft nachhaltig zu entwickeln. Er 
richtet sich an Dorfgemeinschaften, die zeigen, was die 
Entwicklung und das Zusammenleben im Dorf auszeich-
net, beispielhaft an eigenen Aktivitäten und innovativen 
Projekten.

2

Bewertung der Dörfer

Auf der Grundlage der nachfolgenden Bewertungsberei-
che nimmt eine Bewertungskommission die Gesamtbe-
wertung vor. Dabei sind die jeweilige Ausgangslage und 
die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sowie die 
konkreten Aktivitäten und Leistungen der letzten Jahre 
von Bedeutung. Sie werden zu einem geschlossenen Ge-
samtbild zusammengeführt und entsprechend beurteilt. 
Es soll deutlich werden, welche Ziele sich die Dorfbevöl-
kerung für die Entwicklung und Gestaltung ihres Dorfes 
gesetzt hat und wie diese in bürgerschaftlicher Eigenver-
antwortung bereits umgesetzt wurden und umgesetzt 
werden sollen.

2.1

Bewertungsbereiche

Ziel- und Konzeptentwicklung, wirtschaftliche 
 Initiativen und Verbesserung der Infrastruktur

Von der Dorfgemeinschaft entwickelte Ziele, Leitbilder 
und Entwicklungskonzepte sollen die Dorfentwicklung 
aktiv gestalten. Die Einbindung der dörfl ichen Planun-
gen in integrierte Entwicklungskonzepte für Gemeinde 
und Region sind von Bedeutung.

Das gemeinsame Handeln aller Akteure in Dorf, Ge-
meinde und Region ist eine wichtige Grundlage. Die Ini-
tiativen aus kommunaler und regionaler Zusammenar-
beit werden berücksichtigt. Ziel der Aktivitäten soll sein, 
den unverwechselbaren Dorf- und Landschaftscharakter 
zu bewahren und die Lebensqualität zu erhalten oder zu 
verbessern.

Für die Zukunft des Dorfes ist eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung mit sicheren Arbeitsplätzen von 
großer Bedeutung. Wichtig sind alle Aktivitäten und un-
ternehmerische Initiativen. Bedeutend sind gezielte Maß-
nahmen zur Verbesserung der Infrastruktur, fl exible Lö-
sungen zur Grundversorgung der Bewohner, neue Mög-
lichkeiten für Mobilität sowie die Energieversorgung auf 
erneuerbarer Basis.

Mögliche Maßnahmen:

–  Entwicklung von Leitbildern und Zielvorstellungen 
für das Dorf, zum Beispiel mit Zukunftswerkstätten 
zur Erarbeitung von Projektideen
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–  Planung und Umsetzung von Konzepten für die Ge-
staltung aller Lebensbereiche, unter Berücksichtigung 
von kommunalen Festlegungen und Vorgaben

–  Miteinander der Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Un-
ternehmen und der Kommune bei allen Aktivitäten

–  Nutzung der überörtlichen Kooperationsmöglichkeiten 
in der Gemeinde und der Chancen einer regionalen 
Zusammenarbeit

–  Aktive Beteiligung an regionalen Prozessen und Ko-
operationsprojekten

–  Erhaltung von Geschäften, Gaststätten, Gemein-
schaftseinrichtungen

–  Unterstützung von unternehmerischen Eigeninitiati-
ven und Neugründungen

–  Sicherung der Nahversorgung und lokaler Basis-
dienstleistungen (zum Beispiel durch Dorfl äden oder 
Mehrfunktionshäuser)

–  Initiativen zur Sicherung der Mobilität

–  Erhalten und Schaffen von Arbeitsplätzen in Land-
wirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Gewerbe und 
Dienstleistung

–  Verbesserung der Möglichkeiten zur Naherholung

–  Entwicklung und Ausbau des ländlichen Tourismus

–  Initiativen zur fl ächendeckenden Versorgung mit 
schnellen Breitbandnetzen

–  Umfassende Nutzung der regenerativen Energien

–  Klimaneutralität als ideales Ziel aller Aktivitäten und 
Projekte

Soziales und kulturelles Leben

Erfolgreich sind Dorfgemeinschaften, die gemeinsam 
Ideen für die Zukunft entwickeln und dabei Menschen 
verschiedener Alters-, Geschlechter- und Interessen-
gruppen in die Entscheidungen über die Zukunft des 
Dorfes und bei konkreten Umsetzungsmaßnahmen ein-
beziehen. Die aktive Mitwirkung der Bürgerinnen und 
Bürger bei der Gesamtentwicklung ihres Dorfes stärkt 
das soziale und kulturelle Zusammenleben und verbes-
sert die Lebensqualität.

Insbesondere entsprechende Angebote und Einrichtun-
gen fördern das generationsübergreifende und interkul-
turelle Gemeinschaftsleben, die Integration von Neubür-
gern sowie eine offene Willkommenskultur. Beispielhaft 
hierfür stehen ein aktives Vereinsleben und gemein-
schaftliche Aktivitäten sowie Initiativen, die den Zusam-
menhalt der Dorfgemeinschaft stärken. Ebenfalls von 
Bedeutung ist die Beschäftigung mit der Geschichte des 
eigenen Ortes, Tradition und Brauchtum. 

Auch ortsübergreifende Kooperationen und eine regio-
nale Vernetzung beispielsweise bei Bildungs-, Betreu-
ungs-, Kultur- und Tourismusangeboten oder zwischen 
den Vereinen tragen dazu bei, dass Menschen gerne auf 
dem Land leben.

Mögliche Maßnahmen:

–  Erhaltung oder Verbesserung von Einrichtungen zum 
Nutzen aller Dorfbewohner

–  Gestaltung und Entwicklung des Dorfl ebens durch 
Beiträge von Vereinen, Jugendgruppen und Bürgerini-
tiativen

–  Förderung der Jugendarbeit

–  Angebote für Senioren

–  Nutzung von Einrichtungen wie Kindertagesstätten, 
Kindergärten, Schulen, gegebenenfalls in Kooperation 
mit benachbarten Dörfern

–  Unterstützung von Initiativen, die den Zusammenhalt 
der Dorfgemeinschaft und die Integration von Neu-
bürgern unterstützen

-  Förderung von Einrichtungen für die Begegnung der 
Generationen sowie für generationenübergreifende 
und integrative Aktivitäten

–  Förderung und Erhaltung von Dorftraditionen und 
Aktivitäten zur Vermittlung von Dorfgeschichte

–  Gemeinsinn als Leitbild bei Entscheidungen zur Zu-
kunft des Dorfes

–  Würdigung ehrenamtlichen Engagements

Wertschätzender Umgang mit Baukultur, Natur und 
Umwelt

Gestaltung und Entwicklung der Bausubstanz sind we-
sentliche Teile einer zukunftsorientierten Dorfentwick-
lung. Die Lebens- und Wohnqualität eines Dorfes wird 
maßgeblich durch Zustand und Pfl ege der ortsbildprä-
genden Bausubstanz mitbestimmt. Die Umsetzung barri-
erefreier Zugänge zu öffentlichen Bereichen und Gebäu-
den ist zu berücksichtigen. Beseitigung von Leerständen, 
Umnutzung und die Nutzung von Baulücken stehen bei 
der Dorfentwicklung im Vordergrund. Dabei gilt, neue 
Gebäude und Baugebiete dem Orts- und Landschafts-
charakter anzupassen und unter Beachtung der regio-
nal- und ortstypischen Bauformen und -materialien eine 
Verzahnung von traditionellen und modernen Elementen 
herzustellen. 

Die Gestaltung der privaten und öffentlichen Frei- und 
Verkehrsfl ächen prägt nachhaltig das Bild des Dorfes. 
Die Grüngestaltung von öffentlichen und privaten Flä-
chen hat herausragende Bedeutung für eine harmonische 
Dorfgestaltung und die Wohn- und Lebensqualität. Die 
Gestaltung des Ortes, des Ortsrandes und die Einbin-
dung des Dorfes in die Landschaft sowie Erhaltung, 
Pfl ege und Entwicklung charakteristischer Landschafts-
elemente, wie Hecken, Feldgehölze, Teiche, Feuchtbiotope 
sind vor dem Hintergrund des ökologischen Wertes und 
des Klimawandels von großer Bedeutung. 

Die Vernetzung mit der umgebenden Landschaft, die För-
derung vielfältiger naturnaher Lebensräume und die Er-
haltung und Gestaltung einer vielfältigen Kulturland-
schaft tragen zur Sicherung und zur Qualität des Natur-
haushaltes bei. Dabei sollte die Artenvielfalt der 
regional- und dorftypischen Tier- und Pfl anzenwelt er-
halten und gefördert werden. 

Durch Initiativen für eine dorf- und standorttypische 
Begrünung sollten öffentliche Grünanlagen sowie Vor- 
und Hausgärten artenreich und nachhaltig gestaltet wer-
den. Um Wissen und Erfahrungsschatz weiterzugeben 
sollten auch die nachfolgenden Generationen in zu-
kunftsweisende Themen eingebunden werden. Die aktive 
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger und das Her-
anführen der Kinder und Jugendlichen an Naturthemen 
und deren Einbeziehung in entsprechende Aktivitäten 
sind hierbei besonders wichtig. Bewertet werden außer-
dem Projekte und Ideen der Dorfgemeinschaft zur An-
passung an den Klimawandel.

Mögliche Maßnahmen:

–  Erstellen von Rahmen wie Innenentwicklungskon-
zepte, Gestaltungssatzungen oder Bebauungsplänen 
unter Berücksichtigung eines sparsamen Umgangs mit 
Flächen

–  Sachgerechte Sanierung von Baudenkmälern, harmo-
nische Anpassung von Neubauten in das Ortsbild, Ver-
wendung regionaler, umweltfreundlicher Materialien 
bei Neubauten, Renovierung und Sanierung, Berück-
sichtigung aktueller energetischer Standards

–  Sinnvolle Umnutzung und Nachnutzung von ehemals 
landwirtschaftlich genutzten Gebäuden und anderer 
leerstehender Bausubstanz

–  Pfl ege und Verbesserung von Gemeinschaftseinrichtun-
gen wie Schulen, Spiel- und Sportanlagen, Dorfplätze, 
Brunnen und so weiter

–  Dorfgerechte Gestaltung des Straßenraums und der 
Freifl ächen insbesondere hinsichtlich der Auswahl von 
Farben und Materialien

–  Begrünung von Dorfplätzen, Straßen, Friedhöfen und 
öffentlichen Freifl ächen unter Verwendung standortge-
rechter, heimischer Bäume und Sträucher, Anpfl anzun-
gen von klimaresistenten Alleebäumen und Pfl anzen

–  Umweltverträgliche Gestaltung und Pfl ege von ländli-
chen Wohn-, Nutz- und Schulgärten sowie von Blu-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 45 vom 16. November 2023 1309

menschmuck, Fassadenbegrünungen, Hecken und 
Mauersäumen

–  Sicherung der Kraut- und Strauchfl ora an Straßen, 
Wegen und Bachrändern

–  Eingrünung von Gebäuden am Ortsrand sowie von 
landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben au-
ßerhalb der Ortslage mit standortgerechten Gehölzen

–  Erhaltung oder Schaffung von Biotopen und Lebens-
räumen wie Hecken, Einzelbäumen, Trockenmauern, 
Höhlen und Tümpeln für die heimische Tierwelt sowie 
Erhaltung seltener Tier- und Pfl anzenarten

–  Erhaltung und Renaturierung von Fließ- und Stillge-
wässern sowie deren Uferbereiche

Gesamteindruck
Bei der abschließenden Beurteilung des Gesamtein-
drucks des Dorfes wird das Zusammenspiel der Bewer-
tungsbereiche vor dem Hintergrund der individuellen 
Ausgangslage betrachtet. Die Jury bewertet, wie die In-
halte und Ziele des Wettbewerbs von der Dorfgemein-
schaft umgesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen die 
Fortschritte für die Entwicklung des Dorfes und das En-
gagement der Dorfgemeinschaft innerhalb der letzten 
Jahre. Die dargestellten Maßnahmen sollen zu einem ge-
schlossenen Gesamteindruck des Dorfes im Hinblick auf 
seinen unverwechselbaren Charakter zusammengeführt 
werden.
Mögliche Maßnahmen:
–  Beiträge zur Steigerung der Zukunftsfähigkeit
–  Querschnittswirkung zur Erhöhung der Nachhaltigkeit
–  Besondere Projekte zu den Themen aktueller Heraus-

forderungen
–  Verbindung der Fachbewertungsbereiche untereinan-

der
–  Nutzung der Teilnahme am Dorfwettbewerb zur akti-

ven Dorfentwicklung

2.2
Organisation und Bewertung
Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz beauftragt die Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen mit der Organisation und Durchführung 
des Landeswettbewerbs. Eine von der Landwirtschafts-
kammer im Einvernehmen mit dem Ministerium zu be-
rufende Bewertungskommission beurteilt die Leistungen 
der Teilnehmer. 
Für die Mitwirkung in der Kommission kommen unter 
anderem Personen aus folgenden Behörden, Verbänden 
und Organisationen in Frage:
–  den Dezernaten „Ländliche Entwicklung und Boden-

ordnung“ der Bezirksregierungen
–  weiteren Fachbehörden des Landes mit thematischem 

Bezug zu den Bewertungsbereichen
–  den kommunalen Spitzenverbänden
–  den Landschaftsverbänden
–  den Verbänden der Landwirtschaft, des Gartenbaues 

und des ländlichen Raumes
–  den Landfrauenverbänden
–  den Landesverbänden der Gartenbauvereine und der 

Heimatvereine
–  den Landjugendverbänden
–  dem Tourismusverband
–  der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Hei-

mat- und Kulturpfl ege
Die Leitung obliegt der Landwirtschaftskammer.
Der Entscheid auf Landesebene wird im Sommer 2025 
durchgeführt. Die Entscheidungen der Bewertungskom-
mission sind endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2.3
Auszeichnungen

Im Landeswettbewerb werden Gold-, Silber- und Bron-
zeplaketten sowie Urkunden verliehen, die mit Geldprei-

sen verbunden sind. Für beispielhafte Leistungen auf 
Teilgebieten können Sonderpreise vergeben werden.

3
Durchführung des Wettbewerbes

3.1
Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Ort-
schaften oder Gemeindeteile mit überwiegend dörfl ichem 
Charakter bis zu 3 000 Einwohner oder Gemeinschaften 
von benachbarten Dörfern mit insgesamt 3 000 Einwoh-
nern. Das Dorf wird grundsätzlich von seiner Gemeinde 
für den Wettbewerb gemeldet (siehe Nummer  4.1). Eine 
Meldung kann auch durch die Ortsvorsteherin oder den 
Ortsvorsteher erfolgen. Voraussetzung für die Teilnahme 
am Landeswettbewerb ist die erfolgreiche Teilnahme an 
einem vorausgegangenen Kreiswettbewerb. Bei weniger 
als vier Teilnehmern im Kreis und der kreisfreien Stadt 
wird über eine Teilnahme durch eine von der Landwirt-
schaftskammer gebildete Kommission entschieden (siehe 
Nummer  3.2). Nicht teilnahmeberechtigt sind Orte, die 
aus dem Landeswettbewerb 2022 als Landessieger her-
vorgegangen sind.

3.2
Kreiswettbewerb

Die Kreise und kreisfreien Städte führen im Jahr 2024 
als Vorentscheidung für den Landeswettbewerb 2025 ei-
nen Wettbewerb durch. Die Bewertungskommissionen 
werden von den Kreisen im Einvernehmen mit der Land-
wirtschaftskammer bestimmt. Bei der Auswahl der Mit-
glieder der Bewertungskommission soll neben der fachli-
chen Qualifi kation im Sinn der Bewertungsmerkmale 
auch das ehrenamtliche Engagement der Vereine, im Be-
sonderen auch der Landfrauenverbände, der Gartenbau- 
und Heimatvereine berücksichtigt werden.

3.3
Teilnahmeschlüssel für den Landeswettbewerb

Von den am Kreiswettbewerb teilnehmenden Ortsteilen 
können

ab 4 Ortsteile = 1 Kreissieger
ab 20 Ortsteile = 2 Kreissieger
ab 40 Ortsteile = 3 Kreissieger
ab 60 Ortsteile = 4 Kreissieger
ab 80 Ortsteile = 5 Kreissieger
ab 100 Ortsteile = 6 Kreissieger

für den Landeswettbewerb gemeldet werden.

4
Anmeldung und Termine

4.1
Kreiswettbewerbe 2024

Die Teilnahme am Kreiswettbewerb 2024 (siehe Num-
mer  3.1) ist ab sofort der zuständigen Kreisverwaltung 
zu melden. Die Kreise führen im Jahr 2024 einen Kreis-
entscheid als Voraussetzung für die Teilnahme am Lan-
deswettbewerb durch.

4.2
Landeswettbewerb 2025

Die Kreise übersenden der

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
z. Hd. Kristina Humpesch
Gartenstr. 11
50765 Köln

bis spätestens 15. September 2024 eine Zusammenstel-
lung der gemeldeten Ortsteile der Kreiswettbewerbe un-
ter Angabe der Einwohnerzahlen und Gemeindenamen. 
Die Kreissieger (siehe Nummer  3.3) sind der Landwirt-
schaftskammer unmittelbar nach Abschluss des Kreis-
wettbewerbes, spätestens jedoch bis zum 30. November 
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2024 zu melden. Bei weniger als vier Teilnehmern pro 
Kreis wird noch im Herbst 2024 ein Bezirksentscheid 
durchgeführt (siehe Nummer 3.1).

4.3
Bundeswettbewerb 2026

Der 28. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
2026 wird vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft ausgeschrieben. Voraussetzung für die 
Meldung zum Bundeswettbewerb 2026 ist die erfolgrei-
che Teilnahme am vorangegangenen Landeswettbewerb. 
Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz meldet die Landessieger bis zum 31. Oktober 2025 
zur Teilnahme an. Die Bundesbewertungskommission 
beurteilt die Leistungen der teilnehmenden Dörfer im 
Sommer 2026.

– MBl. NRW. 2023 S. 1306

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

10. Sitzung der 15. Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe
Bekanntmachung 

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Vom 4. Dezember 2023

Die 10. Sitzung der 15. Landschaftsversammlung Westfa-
len-Lippe fi ndet am 21. Dezember 2023, 10.00 Uhr, Lan-
deshaus, Plenarsaal, Freiherr-vom-Stein-Platz 1 in 48147 
Münster statt. Die Einberufung mit Tagesordnung wird 
im Internet unter https://www2.lwl.org/de/LWL/portal/
der-lwl-im-ueberblick/der-lwl-zahlen/bekanntmachun-
gen/ öffentlich bekannt gemacht.

Münster, 4. Dezember 2023

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Dr. Georg  L u n e m a n n

– MBl. NRW. 2023 S. 1310

Jahresabschluss 2020
des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Vom 19. Oktober 2023

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 7. Oktober 2021 über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses 2020 des LWL-Bau- und Lie-
genschaftsbetriebes sowie der abschließende Vermerk der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind im Internet unter

https://www2.lwl.org/de/LWL/portal/der-lwl-im-ueber-
blick/der-lwl-zahlen/bekanntmachungen/

öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, 19. Oktober 2023

Der Direktor
des LandschaftsverbandesWestfalen-Lippe

Dr. Georg  L u n e m a n n

– MBl. NRW. 2023 S. 1310

Jahresabschluss 2021
des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Vom 19. Oktober 2023

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 29. September 2022 über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses 2021 des LWL-Bau- und 
Liegenschaftsbetriebes ist im Internet unter

https://www2.lwl.org/de/LWL/portal/der-lwl-im-ueber-
blick/der-lwl-zahlen/bekanntmachungen/

öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, 19. Oktober 2023

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Georg  L u n e m a n n

– MBl. NRW. 2023 S. 1310

Jahresabschluss 2022
des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Vom 19. Oktober 2023

Die 15. Landschaftsversammlung des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe (LWL) hat in ihrer Tagung am 
28. September 2023 den Jahresabschluss 2022 des LWL-
Bau- und Liegenschaftsbetriebes festgestellt.

Die Landschaftsversammlung hat beschlossen:

Der Jahresabschluss 2022 des LWL-Bau- und Liegen-
schaftsbetriebes wird entsprechend der in der Anlage 2 
zur Vorlage beigefügten Bilanz zum 31.12.2022 mit einer 
Bilanzsumme von 603.760.253,55 Euro und einem Jah-
resüberschuss von 6.572.330,16 Euro gemäß §  4 EigVO 
NRW festgestellt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 6.572.330,16 Euro 
wird in Höhe von 2.950.891,89 Euro in die Instandhal-
tungsrücklage der Kulturimmobilien, in Höhe von 
983.630,63 Euro in die Instandhaltungsrücklage der Im-
mobilien der LWL-Hauptverwaltung und in Höhe von 
2.637.807,64 Euro der Instandhaltungsrücklage der 
Schulimmobilien, davon 1.654.177,00 Euro aus dem Pro-
jekt Gute Schule 2020, eingestellt.

Die Entlastung des Betriebsausschusses für das Wirt-
schaftsjahr 2022 wird gemäß § 4 EigVO NRW festgestellt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschafft Breidenbach und 
Partner Part GmbH, Friedrich-Engels-Allee 32, 42103 
Wuppertal ist gemäß § 103 Absatz 2 GO NRW nach vor-
heriger Beschlussfassung durch den Bauausschuss mit 
der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. Dezember 2022 beauftragt worden.

Diese hat mit Datum vom 17. Juli 2023 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„An den LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tat-
sächlichen Ver-hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der eigenbetriebs-ähnlichen 
Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Wirt-schaftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
unter Beachtung der landes-rechtlichen Vorschriften 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 der Gemeindeordnung für das Land 
NRW (GO NRW) i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklä-
ren wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 Abs. 3 und 
Abs.  5 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspfl ichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 
der EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung 
der Unter-nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 102 Abs. 3 und Abs. 5 GO NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinfl ussen.

Während der Prüfung üben wir pfl ichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

•  identifi zieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unter-nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpfl ichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
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ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi zie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundelie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Dortmund, den 17. Juli 2023

Breidenbach und Partner PartG mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Wendlandt gez. Black 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“

Der Jahresabschluss kann während der Dienststunden 
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), LWL-
Bau- und Liegenschaftsbetrieb in 48145 Münster, Waren-
dorfer Str. 24, Zimmer 207, eingesehen werden. Die Ein-
sichtnahme ist ab der Veröffentlichung bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses möglich.

Münster, 19. Oktober 2023

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Dr. Georg  L u n e m a n n
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